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Tagesordnung
 

1. 	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des zusammengefassten 
Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 
2010 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010 

2. 	 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das 
Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr
2010 Entlastung zu erteilen.

3. 	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. 	 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie 
Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschafts­
prüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer und zum Konzern­
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 sowie zum Prüfer für die etwaige 
prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2011 ent­
haltenen verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zu wählen.  

5.	 Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Das Aufsichtsratsmitglied Karl-Peter Schmid hat zum Ablauf des 30. September 
2010 sein Amt als Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt. Die Amtszeit 
der Aufsichtsratsmitglieder Herbert Brenke und Dr. Welf Müller endet mit 
Ablauf der für den 25. Mai 2011 einberufenen Hauptversammlung. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 95 Satz 2 AktG, § 96 Abs. 1 
AktG, § 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus 
sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der Hauptversammlung zu wählende 
Vertreter

a) 	 Herrn Herbert Brenke, Kaufmann und Unternehmensberater, Essen 
 
und

b)	 Herrn Dr. Welf Müller, Rechtsanwalt und Counsel bei Linklaters LLP,
	 Kelkheim

wieder und
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c)	 Herrn Prof. Jochen Tschunke, selbstständiger Unternehmensberater, 
Pullach,

neu

mit Wirkung ab Beendigung der für den 25. Mai 2011 einberufenen
Hauptversammlung für die satzungsgemäße Dauer in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft zu wählen. 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Herr Herbert Brenke ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

–   Aufsichtsratsvorsitzender der ASKK Holding Aktiengesellschaft, Hamburg
–   Aufsichtsratsvorsitzender der QSC AG, Köln

Herr Dr. Müller ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

–   �Aufsichtsratsmitglied der GML Aktiengesellschaft für Medizintechnik und 
Logistikmanagement, Neu-Isenburg

–   Aufsichtsratsmitglied der Framesoft AG, Langen
–   Aufsichtsratsmitglied der knowledgepark AG, Neu-Isenburg
–   �Mitglied des Präsidiums des KfH Kuratorium für Dialyse und 

Nierentransplantation e. V., Neu-Isenburg

Herr Prof. Tschunke ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

–   �Aufsichtsratsvorsitzender der EXASOL AG, Nürnberg
–   �Aufsichtsratsvorsitzender der Sporthouse.de AG, München
–   �Aufsichtsratsmitglied der LIFEBRIDGE Medizintechnik AG, Ampfing
–   �Aufsichtsratsmitglied der mercurion AG, Düsseldorf
–   �Aufsichtsratsmitglied der LeukoCare AG, Planegg
–   Aufsichtsratsmitglied der Biogas Equity AG, München

6.	� Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb 
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

1.	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf 
den Erwerb von eigenen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von bis zu 10 Prozent beschränkt. Die Ermächtigung kann 
ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Die 
Ermächtigung gilt bis zum 24. Mai 2016.

2.	� Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 
der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 
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Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft 
gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandels­
tage vor dem Erwerb der Aktien ermittelten durchschnittlichen Schluss­
kurs (XETRA-Handel oder vergleichbares Nachfolgesystem) für Aktien 
gleicher Ausstattung um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unter­
schreiten. Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle 
Aktionäre der Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor dem 
Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 Prozent 
über- oder unterschreiten. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen 
vorsehen. 

3.	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
Aktien der Gesellschaft, die auf Grund dieser Ermächtigung erworben 
werden, neben der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre oder 
der Veräußerung über die Börse 
 
(a) �Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim 

Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
Unternehmensteilen sowie beim Erwerb von Forderungen gegen die 
Gesellschaft als Gegenleistung anzubieten;

	 (b) �an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft 
an Dritte abgegeben werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten. Beim 
Gebrauchmachen dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des 
Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

	 (c) �einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung 
führt zur Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch im vereinfach­
ten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des antei­
ligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grund­
kapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf 
einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden.

	� Vorstehende Ermächtigungen, die die Verwendung der erworbenen 
eigenen Aktien betreffen, können einmal oder mehrmals, ganz oder in 
Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, 
als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. a) 
und b) verwendet werden. Der Vorstand wird die Hauptversammlung 
über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, über die 
Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des 
Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt 
wurde, jeweils unterrichten.
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Bericht des Vorstandes gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 6

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf Grund 
einer Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 
10 Prozent ihres Grundkapitals zu erwerben. 

Tagesordnungspunkt 6 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die 
auf einen Zeitraum von 5 Jahren beschränkt ist, zu erteilen. Damit soll der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates in die Lage versetzt werden, 
eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10 Prozent des 
derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen Fall des Erwerbs und der Ver­
äußerung über die Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der 
Veräußerung vorzunehmen. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit 
erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesell­
schaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Der gebotene Kaufpreis je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag 
der Veröffentlichung eines öffentlichen Angebots um nicht mehr als 
10  Prozent über- oder unterschreiten. 

Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts­
rates über die Verwendung der erworbenen Aktien beschließt. Die Ermächti­
gung soll den Vorstand in die Lage versetzen, im Interesse der Gesellschaft 
und unter Wahrung der Belange der Aktionäre flexibel auf die jeweiligen 
geschäftlichen Erfordernisse reagieren zu können. So kann der Vorstand die 
eigenen Aktien über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wie­
der veräußern. Der Vorstand soll aber auch in die Lage versetzt werden, die 
erworbenen Aktien außerhalb der Börse einzelnen Dritten oder Aktionären 
zum Kauf anbieten zu können. Hierdurch soll zum Beispiel die Möglichkeit 
geschaffen werden, eigene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmens­
zusammenschlüssen, für den Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von 
Forderungen gegen die Gesellschaft als Akquisitionswährung verwenden zu 
können, ohne hierzu Aktien aus dem genehmigten Kapital schaffen zu müs­
sen, was zu einer Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre führen würde. 
Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlan­
gen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene 
Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, 
um derartige sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ohne 
Belastung der Liquidität der Gesellschaft ausnutzen zu können. 

Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen 
Fällen an einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert, dürfen die Aktien ent­
sprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem Preis ver­
äußert werden, der den Börsenkurs der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird dem Interesse der Aktionäre 
an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung 
getragen. Diese Ermächtigung ist erforderlich, um es der Gesellschaft zu 
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ermöglichen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft die­
nende Beteiligungsnachfragen finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren 
zu können.

Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien 
können von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
eingezogen werden. Die Einziehung führt zu einer Herabsetzung des Grund­
kapitals. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung 
der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschlie­
ßen, auch ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der 
Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht 
neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrück­
lich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung 
erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am 
Grundkapital der Gesellschaft.

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung 
der Ermächtigung informieren.

7.	� Beschlussfassung über eine Satzungsänderung: Ergänzung von § 17 
der Satzung (Ort und Einberufung) um einen neuen Absatz 7 zur 
Anpassung an das ARUG

Durch das »Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie« (ARUG) 
kann die Satzung vorsehen, dass die Übermittlung von Mitteilungen an 
Aktionäre durch Kreditinstitute nach §§ 125, 128 Abs. 1 AktG auf den kosten­
günstigeren Weg der elektronischen Übermittlung beschränkt wird. Aus die­
sem Grund soll die Satzung der Gesellschaft geändert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 17 der Satzung der Gesellschaft wird um folgenden Absatz 7 ergänzt:

»(7) �Die Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 AktG und § 128 AktG wird 
auf den Weg der elektronischen Kommunikation beschränkt. Der 
Vorstand ist – ohne dass hierauf ein Anspruch besteht – berechtigt, 
Mitteilungen auch in Papierform zu versenden.«

8.	� Beschlussfassung über eine Satzungsänderung: Streichung von § 18 
Abs. 4 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung) zur 
Anpassung an das ARUG

Die in § 18 Abs. 4 der Satzung geregelte sogenannte Feiertagsregelung für die 
Berechnung von Fristen gilt grundsätzlich nicht mehr. Aus diesem Grund soll 
§ 18 Abs. 4 der Satzung ersatzlos gestrichen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 18 Abs. 4 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. 
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9.	� Beschlussfassung über eine Satzungsänderung: Änderung von § 21 
Satz 1 der Satzung (Beschlussfassung)

Nach § 21 Satz 1 der Satzung werden Beschlüsse der Hauptversammlung mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht nach 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine größere Stimmenmehrheit erfor­
derlich ist. Dies entspricht der gesetzlichen Regelung in § 133 Abs. 1 AktG. 
Nach § 133 Abs. 1 AktG tritt das Prinzip der einfachen Mehrheit zurück, 
soweit das Gesetz eine größere Mehrheit verlangt. Damit gemeint ist eine 
größere Stimmenmehrheit wie z. B. in § 103 Abs. 1 Satz 2 AktG für die 
Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern. Durchgängig geht es aber nicht 
um eine größere Mehrheit, sondern um weitere Erfordernisse, die zu der ein­
fachen Mehrheit des § 133 Abs. 1 AktG hinzutreten müssen, so vor allem, 
wenn eine Kapitalmehrheit verlangt wird. Soweit das Gesetz eine Kapital­
mehrheit verlangt, wie z. B. für eine Kapitalerhöhung oder eine Kapital­
herabsetzung, liegt darin ein zusätzliches Erfordernis, so dass stets beide 
Mehrheiten gegeben sein müssen. Letzteres ergibt sich nicht aus der 
Satzung der Gesellschaft. Es soll deswegen die Satzung dahingehend geän­
dert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 21 Satz 1 der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

»Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit 
einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, 
soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes vor­
schreiben.«

10.	� Beschlussfassung über eine Satzungsänderung: Änderung von § 22 
Abs. 3 Satz 2 der Satzung (Jahresabschluss)

Nach § 175 Abs. 2 Satz 4 AktG entfällt zukünftig die Verpflichtung der Auslage 
der in § 175 Abs. 2 AktG bezeichneten Einberufungsunterlagen zur Haupt­
versammlung, wenn die dort bezeichneten Dokumente von der Einberufung 
der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich 
sind. § 22 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft sieht aber noch die Aus­
lage dieser Unterlagen vor.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 22 Abs. 3 Satz 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. 

11.	� Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigungsbeschlüsse 
der Hauptversammlungen vom 5. Juli 2006, 20. Juni 2007 und 23. Juni 
2009 zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die Aufhebung 
des Bedingten Kapitals II und Satzungsänderung

Die von der Gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibungen wurden 
im Geschäftsjahr 2010 vollständig zurückgekauft. Vorstand und Aufsichtsrat 
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wollen keine neuen Wandelschuldverschreibungen begeben. Daher sollen die 
bestehenden Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
einschließlich des hierfür geschaffenen Bedingten Kapitals II (§ 5 Abs. 7 der 
Satzung) aufgehoben werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die in den Hauptversammlungen vom 5. Juli 2006, 20. Juni 2007 und 23. Juni 
2009 beschlossenen Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandelschuld­
verschreibungen werden aufgehoben. Das in den Hauptversammlungen vom 
5. Juli 2006, 20. Juni 2007 und 23. Juni 2009 geschaffene Bedingte Kapital II in 
Höhe von 317.377 EUR und der entsprechende § 5 Abs. 7 der Satzung werden 
aufgehoben. 

12.	� Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von 
Bezugsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011), die Schaffung eines 
Bedingten Kapitals II und entsprechende Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

1.	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein­
mal oder mehrmals bis zu insgesamt 20.656 Stück Bezugsrechte auf den 
Erwerb von bis zu 20.656 Stück neuen Aktien der SHS VIVEON AG, (nach­
folgend auch die »Gesellschaft«) nach Maßgabe nachfolgender Bestim­
mungen auszugeben. Soweit Bezugsrechte an den Vorstand der Gesell­
schaft ausgegeben werden, gilt insoweit der Aufsichtsrat der Gesell­
schaft zur Ausgabe der Bezugsrechte als ermächtigt. 
 
a)	� Bezugsrecht 

Jedes Bezugsrecht gewährt das Recht, nach näherer Bestimmung 
der Aktienoptionsbedingungen eine auf den Inhaber lautende Aktie 
der Gesellschaft (nachfolgend auch »SHS-Aktie«) mit einem auf jede 
Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR 
zu erwerben.

	 b)	� Bezugsberechtigte 
Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst ausschließlich Mitglieder 
des Vorstandes der Gesellschaft (nachfolgend »der Vorstand«) und 
Arbeitnehmer (einschließlich leitende Angestellte) der Gesellschaft 
und der mit der Gesellschaft gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen 
Unternehmen (nachfolgend »die Mitarbeiter«) sowie Mitglieder der 
Geschäftsführung der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen (nachfolgend »die Geschäfts­
führer«). Die Bestimmung der Auswahlkriterien sowie die Auswahl 
der Mitarbeiter und der Geschäftsführer, denen Bezugsrechte 
gewährt werden, obliegen dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates. Die Bestimmung der Auswahlkriterien und die Aus­
wahl der Mitglieder des Vorstandes, denen Bezugsrechte gewährt 
werden, obliegen dem Aufsichtsrat der Gesellschaft.  

	 c) 	� Ausgabepreis je SHS-Aktie 
Der bei Ausübung des Bezugsrechts einer SHS-Aktie zu zahlende 
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Preis (nachfolgend auch »Ausgabepreis«) ist ein Betrag in Euro, der 
dem an der Frankfurter Wertpapierbörse im elektronischen XETRA-
Handel bzw. einem das XETRA-System ersetzenden vergleichbaren 
Nachfolgesystems an der Frankfurter Wertpapierbörse (nachfol­
gend der »XETRA-Handel«) für eine SHS-Aktie festgestellten 
Schlusspreis am letzten Handelstag vor der Unterbreitung des 
Angebots zur Zeichnung der Bezugsrechte entspricht. Der 
Ausgabepreis darf allerdings nicht auf einen Betrag unter dem auf 
die einzelne SHS-Aktie entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von 1,00  EUR lauten. Sollte im Zuge einer 
Liberalisierung der Handelszeiten an der Frankfurter 
Wertpapierbörse die SHS-Aktie ganztägig gehandelt werden, ist die 
Basis für die Berechnung des Ausgabepreises der Börsenkurs der 
SHS-Aktie am letzten Handelstag vor der Unterbreitung des 
Angebots zur Zeichnung der Bezugsrechte, 24:00 Uhr. 
 
Der Ausgabepreis und die Anzahl der neuen Aktien werden nach 
näherer Bestimmung der Aktienoptionsbedingungen angepasst, 
wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Bezugsrechte 
Kapitalmaßnahmen durchführt oder Wandlungs- oder Bezugsrechte 
begründet. Mit der Anpassung soll erreicht werden, dass auch nach 
der Durchführung solcher Maßnahmen und den damit verbundenen 
Auswirkungen auf den Börsenkurs die Gleichwertigkeit des 
Ausgabepreises bzw. des Bezugsverhältnisses sowie die 
Ausübungshürde sichergestellt ist. 

	 d)	� Begebung 
Es können bis zum 31. Dezember 2016 einmal oder mehrmals bis zu 
20.656 Bezugsrechte ausgeben werden. Das Gesamtvolumen teilt 
sich wie folgt auf: 
4.131 Bezugsrechte (ca. 20 Prozent) an den Vorstand,  
12.394 Bezugsrechte (ca. 60 Prozent) an die Mitarbeiter der 
Gesellschaft sowie die Mitarbeiter der mit der Gesellschaft im Sinne 
von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen sowie  
4.131 Stück Bezugsrechte (ca. 20 Prozent) an die Geschäftsführer 
der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen 
Unternehmen der Gesellschaft. 
 
Die Bezugsrechte können jeweils nur innerhalb der letzten fünf 
Börsenhandelstage eines Monats begeben werden. 
 
Das Angebot zur Zeichnung von Bezugsrechten kann nur innerhalb 
eines Erwerbszeitraums von zwei Wochen nach Angebotsunter­
breitung angenommen werden. Der Tag, an dem das Angebot unter­
breitet wird, gilt als der erste Tag dieses zweiwöchigen Erwerbs­
zeitraums. Die Gewährung der Bezugsrechte erfolgt an dem ersten 
Bankarbeitstag nach Ablauf des zweiwöchigen Erwerbszeitraums 
(ein »Bankarbeitstag« ist ein Tag, an dem die Geschäftsbanken in 
München geöffnet haben).

	 e)	� Zeitraum der Bezugsrechtsausübung 
Die Bezugsrechte können frühestens vier Jahre und spätestens 
sechs Jahre nach Gewährung sowie des Weiteren nur innerhalb von 
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Ausübungszeiträumen (»Ausübungszeiträume«) und nur an einem 
Bankarbeitstag ausgeübt werden. Die Ausübungszeiträume begin­
nen jeweils am ersten Bankarbeitstag und enden zwei Wochen nach 
der Bekanntgabe der Jahres-, Quartals-, Halbjahres- und Neun­
monatsgeschäftszahlen der Gesellschaft. Werden diese Geschäfts­
zahlen durch Veröffentlichung des jeweiligen Jahres-, Quartals-, 
Halbjahres- oder Neunmonatsgeschäftsberichts und durch Ver­
öffentlichung einer Corporate News bekannt gemacht, so gilt als 
Zeitpunkt der Bekanntgabe die zeitlich frühere Bekanntgabe der 
jeweiligen Geschäftszahlen.

	 f)	� Bedingung der Ausübung 
Ein Bezugsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn der Kurs der 
SHS-Aktie nach der Gewährung und vor der Ausübung des Bezugs­
rechts an mindestens fünf aufeinander folgenden Börsenhandels­
tagen um 20 Prozent über dem Ausgabepreis gelegen hat und an 
diesen mindestens fünf Börsenhandelstagen zu einem Preis von 
mindestens 15,00 EUR je SHS-Aktie gehandelt wurde. 
 
Maßgeblich für die Berechnung des Kurses der SHS-Aktie an einem 
Börsenhandelstag ist jeweils der im XETRA-Handel für eine SHS-
Aktie festgestellte Schlusspreis.  
 
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durch­
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Soweit Aktien­
optionsbedingungen die Gewährung von Bezugsrechten an Mit­
glieder des Vorstandes der Gesellschaft betreffen, ist ausschließlich 
der Aufsichtsrat der Gesellschaft zu deren Festlegung ermächtigt. 
 
Die Aktienoptionsbedingungen können insbesondere vorsehen, dass 
besondere Vorschriften für die Art und Weise des Aktienerwerbs und 
der Verwertung der erworbenen Aktien gemacht werden, wenn dies 
zu einer marktschonenden Verwertung der Bezugsaktien erforder­
lich erscheint. Insbesondere kann vorgesehen werden, dass ein 
Erwerb mittelbar über ein Kreditinstitut erfolgt, das mit einer 
Abwicklung und Verwertung der bezogenen Aktien beauftragt wird.

2.	� Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 20.656 EUR durch 
Ausgabe von bis zu 20.656 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 EUR bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten, die von der 
Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2011 gewährt 
werden, ihr Bezugsrecht ausüben. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Bezugs­
rechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durch­
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Soweit der Vorstand 
betroffen ist, erfolgt die Festlegung durch den Aufsichtsrat. Der Aufsichts­
rat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jewei­
ligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 
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3.	 § 5 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz 7 ergänzt: 
 
	� »(7) �Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 20.656 EUR durch 

Ausgabe von bis zu 20.656 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 
1,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapital­
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Bezugsrechten, die von der Gesellschaft im Rahmen des Aktien­
optionsprogramms 2011 gewährt werden, ihr Bezugsrecht ausüben. 
Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am 
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Soweit der Vorstand betrof­
fen ist, erfolgt die Festlegung durch den Aufsichtsrat. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.«

4.	� Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung gemäß Ziff. 3. mit 
der Maßgabe zum Handelsregister anzumelden, dass die Eintragung erst 
erfolgt, nachdem die unter Tagesordnungspunkt 11 beschlossene 
Aufhebung des Bedingten Kapitals II gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung im 
Handelsregister eingetragen wurde.
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUR TEILNAHME AN DER 
HAUPTVERSAMMLUNG

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind gemäß § 18 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter 
Vorlage eines durch das depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) 
erstellten besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes (in deutscher oder 
englischer Sprache) bei folgender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse angemeldet haben:

SHS VIVEON AG
c /o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung, d. h. auf den Beginn des 04. Mai 2011, 0.00 Uhr, 
beziehen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter Vorlage des Nach­
weises des Anteilsbesitzes unter oben genannter Adresse, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 18. Mai 2011 (24.00 Uhr) zugehen.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärs­
vereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Auch im 
Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nach­
weis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts erforderlich.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt 
wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB).

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der 
in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechts­
ausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen 
Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine 
besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die 
Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich 
in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht 
abzustimmen.
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Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, 
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären 
nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zuge­
schickt wird. Dieses steht auch unter http://www.shs-viveon.com/investor_
relations/hauptversammlung_2011.html zum Herunterladen zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung 
durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner 
kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachste­
hende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

SHS VIVEON AG 
c /o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 89 889 690 655
E-Mail: shs-viveon@better-orange.de 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung zu 
bevollmächtigen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung der Stimmrechts­
vertreter ist eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechti­
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm­
rechts erforderlich. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts­
vertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen 
für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ihnen steht bei der Ausübung 
des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechts­
vertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des 
Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechts­
vertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zu­
sammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- 
und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird, und steht auch unter 
http://www.shs-viveon.com/investor_relations/hauptversammlung_2011.html  
zum Herunterladen zur Verfügung.

Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesell­
schaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft müssen spätestens bis 
zum Ablauf des 24. Mai 2011 bei der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 
Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. 
deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch 
während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung 
des Stimmrechts zu bevollmächtigen.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 
des Aktiengesetzes sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 

SHS VIVEON AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 89 889 690 666
E-Mail: antraege@better-orange.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht 
zugänglich gemacht.

Vorbehaltlich den in § 126 Abs. 2 und 3 AktG sowie in § 127 AktG genannten Grün­
den werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung 
sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter  
http://www.shs-viveon.com/investor_relations/hauptversammlung_2011.html 
veröffentlichen, wenn diese bis spätestens zum Ablauf des 10. Mai 2011  
(24.00 Uhr) bei der vorstehenden Anschrift eingehen.

München, im April 2011

SHS VIVEON AG
Der Vorstand
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Lageplan
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